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Gleichwohl erlauben sich die allerehr-

furchtvollst Unterzeichneten ihre gemeinsame

schon im Oktober 1873 an den Stufen
deS königlichen Thrones niedergelegte Bitte

zu erneuern und auf Nachstehendes auf-

merksam zu machen. Die Zerstörung der

Klöster in Baiern wäre ein Unrecht!
gegen die katholische Kirche,!
deren LcbenSentwicklung hierdurch gewalt-

sam gehemmt würde. Zwar ist ihr Leben

nicht davon abhängig, daß gerade dieser^

oder jener Orden in diesem oder jenem

Lande bestehe. Aber daß es klösterliche!

Stätten deS StrebenS nach der christlichen

Vollkommenheit gebe, ist der christlichen

Religion ebenso gewiß nothwendig, als

Christus der Herr die Beachtung der evan

gelischen Räthe empfohlen hat, und zu

allen Zeiten der Kirche sich Menschen fan-

den, welche dieselben in der That beob-

achtet haben. Dies ist der tiefere Grund,

warum jeder Angriff auf die religiösen

Orden der Kirche als solche schließlich als ^

ein Angriff auf die Kirche selbst und aus die

Institution Christi angesehen werden muß.

Im Königreiche Baiern ist

überdieß der Bestand von Klöstern nicht

nur im Allgemeinen durch Artikel I, son-

dern ganz speziell durch Artikel VII. deS

Konkordats rechtlich gar an-
t i rt.

Dazu kommt, daß eine trotzdem statt-

findende Zerstörung der Klöster gewiß eine

s ch w er e V e rletznng sehr theurer
Interest en des katholischen
Volkes wäre, ja selbst eines Theiles
der Andersgläubigen. Die aufopfernde

Liebe der barmherzigen Brüder und Schwc-

stern haben in den schwierigsten Lagen des

Lebens Unzählige erfahren. Der Werth

der Erziehungsinstitute der Englischen Fräu-

lein, der Salcsianerinnen und andere^-

Samstag den 4. Dezember

Airchen-Ieituna.

M 4».
A»«nnementspttis:

Für die Stadt Solo-
thurn:

KalbjShrl. Fr. 4. 50.
vi-rteljährl.-Fr 2 25

Franco für die ganze
Schweiz:

Halbjährl. : Fr. 5. -Vierteljcihrl: Fr. 2. 90.

Für das Ausland pr.
Halbjahr franco:

Für ganz Deutschland
u. Frankreich Fr. 0.

Für Italien Fr. 5. 50.
Für Amerika Fr. 8. 50.

ßinriickungsgebithr:
10 Cts. die Petitzeile

(8 Pfg. RM. für
Deutschland.)

Erscheint
jeden Samstag

l Bogen stark.

Briefe und Gelder
franco.

Wissenschaft steuert mit Riesenschritten dem

religiösen Unglauben, ja dem Materialismus

zu. Wir unterlassen eS, hervorzuheben,

welche traurige Folgen dieses System,
von den Kathedern der Hochschule her-

ab verkündigt und vertheidigt, für das

Wohl des Staates selbst schon durch Zer-

störung des obersten Begriffes der Sitt-
lichkeit und der sittlichen Pflicht erst in

den höherem Kreisen und dann auch in

der Masse deS Volkes hervorrufen müßte.

Aber wir zittern mit den Vätern und

Müttern, welche ihre Söhne an die Universi-

täten senden müssen, und rufen im Namen

dieser christlichen Familien und im Namen

der großen Mehrzahl der Staatsangehörigen

BaiernS zum Throne Euerer königlichen

Majestät um huldvollste Gewährung deS

nothwendigsten, unentbehrlichen Rechtes der

Kirche in dieser Beziehung: daß nämlich

in Anbetracht des katholischen Bekennt-

nisscs der überwiegenden Zahl der baieri-

schen Staatsbürger solchen Gelehrten,

welche in Ueberzeugung und Leben zur
katholischen Kirche stehen, der Zutritt zum

akademischen Lehramte in allen Fächern

nicht erschwert werde, wobei dre Versiehe-

rung vielleicht nicht überflüssig sein wird,

daß eS immer solche Gelehrte geben wird,

wenn ihnen die entsprechenden Aussichten

eröffnet sind.

III.
Der Bestand der religiösen Or-

den und Kongregationen in

Baiern wird unleugbar von verschiedenen

Seiten bedroht. Die daraus entspringende

Besorgniß wird indessen bei den allerehr-

erbietigst Unterzeichneten durch daS uner-

schütlerliche Vertrauen auf Eure könig-
liche Majestät ausgewogen, Aller-

höchstwclche unmöglich gestatten können,

daß Schöpfungen AllerhöchstihrcS in Gott

ruhenden Großvaters, und Allerhöchsteres

seligen VaterS zerstört werden, welche ihre

Aufgabe bis zur Stunde treu erfüllen

und darum die Auflösung in keinem Be-

trachte verschuldet haben. Wir halten auch

die Hoffnung fest, daß Gott der Herr es

nicht zulassen werde, daß Männer und

Frauen, die in frommen Genossenschaften

nach der christlichen Vollkommenheit ringen,
in Baiern, unserem katholischen Vaterlande,
keine Stätte mehr finden sollten.

Adresse
î der Krzvischöse und Wischöse Waierus

an König Ludwig II.

(Schluß.)

der Schüler in religiöse» Kenntnissen bei

der Maturitätsprüfung keine Berücksichti-

gung mehr finden. Hiedurch werden die

Sludirenden der oberen Classen zu der

Vorstellung verleitet, daß die Religions-

lehre, ja die Religion selbst vom Stand-

punkte der Schule wenig Bedeutung habe,

eine Auffassung, die diesen jungen Leuten

um so näher liegen wird, als auch die

religiösen Uebungen an den Mittelschulen

nur mehr ein sehr prekäres Dasein fristen.

Denn nicht nur ist der Besuch der tägli-

chen Schulmesse aufgegeben, sondern auch

der SonntagSschulgottesdicnst und der gc-

meinsame Empfang des Büß- und Altars-

sakiament ist nicht mehr garantirt. Und

wir kennen Schulvorstände, welche auf

gänzliche Beseitigung des öffentlichen und

gemeinsamen Gottesdienstes der sludirenden

Jugend dringen, weil zu einer tüchtigen

Erziehung einzig ein guter Unterricht und

eine konsequent gehandhabte Schuldisciplin

genüge, und welche laut die Spendung

deS Bußsakramentes als einen Akt hierar-

chischer Herrschaft bezeichnen.

Wir allerehrsurchtsvollst Unterzeichneten

erlauben uns im Hinblicke aus diese Er-

wägungen die ehrerbietigste Bitte vorzu-

tragen, daß die bezeichneten Schulord

nungen in der genannten Hinsicht ange-

mcssene Abänderungen erfahren, und daß

namentlich an den religiösen Uebungen

auch in den Mittelschulen festgehalten

werde.

Was endlich die Hochschulen be-

trifft, so können die Bischöfe des König-
reiches auch hier großer Besorgniß sich

nicht erwehren. So sehr sie auch jedes

vernünftigen und mit dem Christenthum

verträglichen Fortschrittes der Wissenschas-

ten sich freuen und mit dem vatikanischen

Concile sprechen: Crssoktt st mulwm
vöksmslitki'quö prokloiut turn sm^ulo-
rum qunm omnium, tum unius Komi-

ms quum totius soelosiss uàtum öl
sueoulorum Ai-uäikus inwlKreolin.,
seieià, skpiôià — unsere moderne

WaS wir so vor zehn Jahren mit Ein-
I müthigkeit und mit allerehrsurchtSvollsten

Bitten an Euere königliche Majestät aus-
I

gesprochen, wir müsse» es heute lauter

und inständiger noch vor dem königlichen

Throne wiederholen, gegenüber jenen Be-

stinimungen, die daS Recht der Kirche wie

der katholischen Eltern direkt verletzten,

das gerade Gegentheil der früher gestellten

Bitte verordnen, und auf das religiöse
I Bewußtsein, wie die ganze zukünftige Le-

benSanschaung der Sludirenden unleugbar

den störendsten und verderblichsten Einfluß
î ermöglichen.

Indeß die genannte Schulordnung geht

noch weiter. Sie kennt keine anderen

Beziehungen der Mittelschulen zu den

kirchlichen Behörden mehr alS

den Religionslchrer und Reli

richt gegebenen (Tit. II. 8 5

Tit. VIII. §. 44 und Tit. ^

»ud schmälert selbst
noch an seiner bisherigen Aus-

dehnung. Mittels einer tabellarischen

Uebersicht über die Vertheilung des Unter-

richtsstoffes und der Unterrichtsstunden

(Tit. II. § 7) beschränkt sie in den bei-

den oberen Classen der Gymnasien den

Religionsunterricht, im Gegensatz zu allen

anderen Unterrichtsgegenständen, aus je

eine Wochenstunde

Und doch sollte gerade in den Jahren
I des Ueberganges zur Univerjltät, an wel-

cher der religiöse Unterricht in der Regel

ganz zurücktritt, dem Religionslchrer ge-

boten sein, der bereits reisenden FassungS-

kraft der Studirenden durch Unterwei-

I sungcn und Belehrungen entgegenzukommen,

die sie in christlicher Erkenntniß und Ge-

sinnung für das ganze Berufsleben stärken

könnten. Dazu kommt, daß die Leistungen

die durch

nSunter-

- Vgl.
8 43.)
te r en
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geistlicher Genossenschaften ist durch das

stets wachsende Vertrauen der besten Fa-

milien des Landes zur Genüge bestätigt.

Zahllose Gemeinden schätzen sich glücklich,

ihre Tochter bei den Schulschwestern in

allein Nöthigen und Nützlichen gut unter-

richtet und christlich erzogen zu sehen. Die

in Baiern bestehenden Zweige der Orden

des hl. Benedict, deS hl. FranciSkus, der

hl. Theresia sind überall theils mit Unter-

richt, theils in der Seelsorge bis zur Er-
schöpfung beschäftigt — zum Beweise dessen,

waS daS katholische Volk von ihnen hält.

Keinerlei Anklagen mit irgend einer Bc-

scheinigung sind gegen irgend eine religiöse

Gemeinschaft vorgebracht worden. Welch

ein Grund wäre darum denkbar, zu einer

Maßregel zu rathen, welche ohne die tiefst

eingreifende Aufregung deS christlichen

Volkes und ohne die offenbarste Kränkung

seiner wichtigsten nnd zartesten Interessen

nicht durchgeführt werden könnte?

Die p e r s L n l i ch e n Re ch t e jener
Ordens Mitglieder dürften schließ-

lich doch auch gerechte Berücksichtigung ver-

dienen. Ist eS nicht ein Unrecht, eine

nicht ganz unbeträchtliche Zahl von Staats-
ungehörigen, die sich, wohlüberlegten Ge-

brauch machend von der einem jeden
Staatsangehörigen durch die Staatsver-

fassung garantirten Freiheit des Gewissens

und der Standeswahl unter den Augen

der Staatsbehörden ein für alle Mal dem

schweren Berufe deS Ordenöstandes gc-

widmet haben, darunter von Alter und

Krankheit Gebrochene, darunter schwächliche

Frauen, in eine Welt hinauszustoßen, die

für sie keinen Platz mehr zu haben scheint?

Ist eS Recht, wenn man den Genossen-

schasten, die im gemeinsamen Leben ihren

Schwerpunkt finden, daS frische Blut des

Nachwuchses gewaltsam entzieht und sie

zum langsamen Tode der Auszehrung

verurtheilt?

In Anbetracht alles Dessen glauben
die allerehrerbietigst Unterzeichneten berech-

ligt zu sein, neuerdings Euere königliche

Majestät allerehrfurchtsvollst und dringendst

zu bitten, einer weiteren Ausdehnung des

Reichsgesetzes vom 4. Juli 1872, den

Orden der Gesellschaft Jesu betreffend,

mit allen Mitteln entgegenzutreten und

jegliche Nachahmung des preußischen Klo-
stergesetzes vom 3I.Mai 1875 mit allem

Nachdrucke zu verhindern.

Euere königliche Majestät! Es sind die

treuesten Unterthanen, die im Vorstehenden

von der strengsten Pflicht ihres oberhirt-

lichen Amtes gedrängt einige der Haupt-
anliegen der katholischen Kirche in Aller-
höchstihrem Königreiche vorgetragen haben.

Möge das gütige und gerechte Herz des

LandesvaterS in unserer Stimme den Noth-

ruf deS ganzen katholischen Volkes er-

kennen!

In allertiefster Ehrfurcht geHarren

Eurer königlichen Majestät

allerunterthänigst treugehorsamste

München, den 13. Oktober 1874.

ff GregoriuS, Erzbischof von

München-Frcising.

Regensbnrg, den 16. Okt. 1875.

ff Ignatius, Bischof von RegenS-

bürg.

Augsburg, den 18. Okt. 1875.

ff PankratiuS, Bischof von

Augsburg.
Passau, den 23. Okt. 1875.

Dr. Sckrödl, Eapitelvikar von

Passau.

Bamberg, den 15. Okt. 1875.

ff Friedrich, Erzbischos von Bam-

berg.

Eichstätt, den 19. Okt. 1875.

ff Franz Leopold, Bischof von

Eichstätt.

Würzburg, den 21. Okt. 1875.

ff Johannes Valentin Bischos

von Würzburg.
Speier, den 2l. Okt. 1875.

-s Daniel B o n i f a c i u s, Bi-
schos von Speier."

Eingabe des Hochw. Hrn. Pfarrers
Christian Wetterwald

an den h. Kantonsrath von Solothurn.
(Schluß.)

6. Hienach bleibt von den

sämmtlichen, gegen mich gerichteten An-
klagen nur mehr eine Einzige zu unter-
suchen, die Thatsache nämlich, daß ich

die, durch Hrn. Herzog in Ölten vorge-
nommene Trauung des Jakob und der

Chrysilla Schenker nachrömisch-katholi-
scher Praxis kirchlich revalidirt habe.

Die bürgerliche Gültigkeit Dieser
Ehe schien mir nichts weniger als zwei-
felhaft. Ich hatte mir daher ausschließ-
lich nur die Frage zu stellen:

„ B i n ich, als römisch-
„ka t h oli s ch e r P r i e st er, be-

„rech tigt und verp flieh-
„tet, diese Ehe auch als
„kirchlich gültig zu be-
„trachten? "

Weil diese Frage offenbar rein kirch-
licher Natur ist und die staatliche Ord-
nung schlechterdings gar nicht berührt,
so glaubte ich, dieselbe frei, nach mei-

nein besten Wissen und Gewissen, ent-
scheiden zu dürfen und hierüber, nächst
meinem Gewissen, nur der kirchlichen
Behörde verantwortlich zu sein. In
meiner Entscheidung aber ließ ich mich

hauptsächlich durch den, in der gesamm-

ten katholischen Kirche seit Jahrhunder-
ten anerkannteil tridentinischen Rechts-
grnndsatz leiteil: daß unter Katho-
liken eine Ehe nur dann kirchliche
Gültigkeit habe, wenn sie „vor dem ei-

genen Pfarrer der Contrahenten abge-
schlössen wurde, dagegen jede Ehe null
und nichtig sei, die nicht in Gegenwart
des eigenen Pfarrers oder eines, vom
eigenen Pfarrer bevollmächtigteil Prie-
sters eingegangen wurde." ") Nun aber
konnte ich, als römisch-katholischer Prie-
ster, Herrn Herzog, unmöglich als den

„eigenen, zuständigen Pfarrer" der ka-

tholischen Brautleute Schenker anerken-

neu, weil die p s a r r amtlichen Funk-
tionen des aus der römisch-katholischen
Kirche ausgetreteneil Priesters nur
mehr staatlichen Charakter und civile
Gültigkeit habeil können.

Nachdem ich somit obige Frage ent-
schieden verneinen mußte, war mir das
weitere Verhalten durch meine kirchliche
Amtspflicht klar vorgezeichnet: dem

B e i ch t k i nde, das ich (auf sein klar
bewußtes, ausdrückliches und freies
Verlangen) mit Gott und der Kirche
durch das hl. Sakrament der Buße aus-
söhnen sollte, schuldete ich als Priester
zweierlei:

1. mußte ich ihm die Wahrheit, be-

züglich der kirchlicheil Ungültigkeit
seiiler Ehe (wenn auch mit mögli-
cher Schonung) mittheilen, und

2. mußte ich ihm zur kirchlicheil Re-
validation der Ehe behülflich sein.

Beides that ich. Diese meine That,
mit der Spendung des Bnßsakraments
innigst verbunden, und daher auch an
dem durchaus privaten nnd rein reli-
giösen Charakter der Beicht participi-
rend, war eine rein private nnd
religiöse Handlung. Nun bitte
ich Sie, hochgeachtete Herren Kantons-
räthe, zu erwägen, welchen Sinn dann
noch die, durch Verfassung und Gesetz

gewährleistete Gewissensfreiheit ha-
ben kann, wenn ich durch Vornahme
einer privaten und rein religiösen
Handlung — die E h ele u t e S chen-
ker aber (wie es die Konsequenz er-
forderte) wegen freiwilliger Mitwirkung
zu dieser Handlung, zur Strafe gezo-

geil werdeil könnten? — Daß aber meine

Handlung a itch in den Augen der
Staatsbehörde lediglich nur die-
sen Charakter einer privaten nnd rein
religiösen Handlung haben könne, liegt
auf der Hand. Denn der Staat hatte
die, durch Herrn Herzog vollzogene
Trauung als bürgerlich gültig aner-
kailnt: welche öffentliche und
bürgerliche Folgen konnte er der,

proprio eonlialisntini»
ljui aliter quam priesen ts Mroc/i«

vsl alio saveräete Äs ìpà» /»»roà' Âes»à'a
— — matrimonial» attsntabunt, saneta
L^ncàs kisiusmuili eontraotus irritas st
nntlos esse cleesrnit statuitqns bens-
âietionsiu a proprio Mraà lieri. » l'rià.
ssss. 24. äe ret. matr. cap. I. — Bergl.
Civilgeschbuch für den Kanton Solothnrn,
s 114.

von mir vollzogenen kirchlicheil Funktion
noch zuerkennen? Und welche öffent-
liche und bürgerliche Fol-
gen hätte ich, durch diese Funktion
noch beabsichtigen können?

Demnach müßte sich die Bestrafung
dieser meiner Handlung durch die Staats-
behörde als ein Eingriff in die garan-
tirte religiöse Freiheit, als eine ober-

herrliche Bevormundung der
Gewissen durch deu Staat und als

ein unrühmlicher Rückschritt in jenes
dunkle Zeitalter qualifiziren, in welchem
die Unterthanen auch durch bürgerliche

Strafe gezwungen wurden, sich in ihrem
rein kirchlichen Verhalten nach den reli-

giösen Anschauungen ihrer jeweiligen
Regenten zu richten.

Hochgeachtete Herren Kantonsräthe! â

Die Ziimuthung, durch Annahme des

regierungsräthlichen Antrages solche
Grundsätze feierlich vor unserm Volke

und der gesammten Eidgenossenschaft

zu sanctioniren, scheint mir eine starke,

sehr starke Zumnthung zu sein, — dop- ^

pelt stark zur Stunde, wo durch solche

Sanction öffentlich und amtlich ausge-
sprachen würde, welchen Sinn matt
fürderhin mit der „Gewissens-
freiheit" in § 30 des Versas-
sungsentwurfes zu verbinden
gedenkt. —

Als Priester bin ich mir ties und

klar bewußt, daß ich daß Gesetz d e s

Friedens zu verkünden und in mei-

nein Seelsorgkreise zu handhaben bcaus-

tragt bin; als Schweizer und Solo-
thurner aber liebe ich mein Vaterland,
und hege vor der Staatsbe-
hör de als solcher die wahrste
Hochachtung. Mit diesen Ueber-

zeugungen und Gesinnungen ist wohl
eine boshafte „Fr i e d e n s stö r u n g"
so wenig als eine beabsichtigte „Ge- ^

s e tz e s v e r h ö h nu n g" nicht wohl
vereinbar.

Allein gesetzt auch der Fall, ich hätte
mich wirklich durch die, mit frei-
w i l li g e r E i n st i in m u n g der bei-

den Schenker an denselben vollzogene

rein kirchliche Funktion einer

„Störung des konfessionellen Friedens"
'

und einer „Verhöhnung der Staatsge-
setze" schuldig gemacht, so werdeu Sie
doch eingestehen müssen, verehrteste

Herren, daß diese „Friedensstörung"
in einem abgeschlossenen Krankenzim-

'

mer, wo alles friedlich beisammen war,
einen ziemlich ungefährlichen Charakter
hatte, und dieser „Gesetzesverhöhnung"
jedenfalls keinerlei revolutionäre Absicht

zu Grunde lag, — daß somit die, von
der hohen Regierung gegen mich bean-

tragte Bestrafung, im Vergleiche mit
dem zu bestrafenden „Vergehen", eine

ganz enorme, mit der Milde des

modernen Strafverfahrens in schroffstein
Widerspruch stehende Bestrafung ist. -

Seit s e ch s z e hn Jahren Pfar-
rer.in Gretzenbach, bin ich dieser Pfarr-
gemeinde aus ganzer Seele zugethan-
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Der religiöse Unterricht, welchen ich

während dieser langen Amtsperiode den

sieben Kindern, die Tröstungen, welche
ich den Kranken und Sterbenden, die

ich Sakramente, welche ich meinen

Pfarrangehörigen jeden Standes und
Alters gespendet, und — warum dürfte
ich es jetzt und hier vor Ihnen

« nicht freimüthig anssprechen? — dre

Unterstützungen, die ich aus meinem
bescheidenen Einkommen den Hülfsbe-
dürftigen und Nothleidenden nach Kräf-
ien zukommen ließ, sowie die Gebete,
die ich Tag für Tag am Altare für
Alle insgesammt Gott darbrachte; an-
derseits aber auch die vielen Beweise

freundlichen Entgegenkommens, herzli-
chen Zutrauens und religiöser Dankbar-
keit, welche mir in diesen sechszehn Iah-
ren von der großen Mehrzahl meiner
Pfarrkinder zu Theil geworden: aus
all' dem hat sich (inniger und stärker,
als ich's auszusprechen vermag) ein
Band geflochten, das mich unlösbar,
wie ich glaubte, an mein liebes Gre-
tzenbach festkettete.

Dieses Band soll nunZzerrissen, und ich

gewaltsam aus einem Wirkungskreise hin-
ausgestoßen werden, dem ich meine besten

Jahre gewidmet habe! Noch mehr, mit
dein Malzeichen des „Friedensstörers"
gebrandmarkt, soll ich ans meinem Hei-
watkanton verbannt, und darauf auge-
wiesen werden, mir in der Fremde eine

neue Existenz zu gründen; denn es ist

offenbar, daß Ihr Beschluß, wie ihn
die hohe Regierung beantragt, mir in-
direkt jede fernere pastorelle Wirksam-
feit im Heimatkanton Sololhurn un-
möglich machen würde.

Und all' dies — weil ich, durch Vor-
nähme einer privaten und rein kirchli-
chen Funktion mit vollständiger lieber-
eiustimmung der zwei betheiligten Pfarr-
kinder, einer „Störung des k o n-

fessiouellen Friedens" schuldig

geworden sei! Und all' dies in eurer

' Zeit, wo man es auch in unserm Va-
terland hochgestellten Männern, selbst

Fremdlingen, nicht zum Vergehen an-

rechnet, im schriftlichen wie im mündll-
chen Worte, die Lehren, Einrichtungen
und religiösen Ueberlieferungen der rö-

misch-katholischen Confession fortwährend
und öffentlich in einer Weise anzugrei-
fen, daß darüber die Herzen von Tau-
senden und Hunderttansenden ronnsch-

katholischer Christen bluten!

In Anbetracht aller dieser Erwä-

guugen, sowie meiner Darlegung des

fraglichen Thatbestandes stelle ich an

Sie die ehrfurchtsvollste, aber auch zu-

versichtlichste Bitte:

Sie wollen die mir zum Ver-

gehen angerechnete Handlungsweise

am Krankenbett der Frau thrysma
Schenker als Vornahme einer rem

kirchlichen, dem römisch-katholischen

Ortspfarrer als solchem zustandr-

gen Funktion erklären

eventuell:

Sie wollen den Fall den or-
deutlichen Gerichten überweisen.

Tit. Herr Präsident des Kantonsrathes!
Tit. Herren Kantonsräthe!

Grehcnbach, 20. November 1875.

Ihr gehorsamster Diener:
Christ. Wetterwald, Pfarrer

Kirchcnpolitischc Briefe eines

Schweizers.

(XII.)

Ich lege die berühmte Broschüre: «Pro

ni Kilo» a»S der Hand. Ich hatte die

Geduld, sie von Ansang bis zu Ende zu

lesen. Auf den ersten zwei Dutzend Sei-

te» fand ich manch' Interessantes, manch'

kernigen AuSspruch, manche tröstliche Wahr

heil; dann aber trat der persönliche Kamps

zweier ehrgeiziger Diplomaten und ihrer

Anschauungen immer mehr in den Vorder-

gründ, die Blätter müssen einem reinen

Acvocatcn-Plaidoyer den Raum bieten, und

schließlich entpuppt sich Arnim ganz als

derselbe wie Bismarck, — als Politiker

und Diplomat, ein Biömarck Numero 2,

jedoch zufällig von Numero 1 beleidigt

und darum dessen Ankläger. Wir glau-

ben Niemand Unrecht zu thun, wenn wir

unser Urtheil über beide Gegner dahin ab-

geben: „Jeder hat bekommen,.was er ver-

dient." Daher unterschreiben wir auch mit

voller Zustimmung den ominösen
Titel der Broschüre: Pro nilrilo! „Für
Nichts und w i e d er N i ch tö!" Ja,

so ist'S. Arnim stellt wirklich den Fürsten

Bismarck, dessen Charakter und HandlungS-

weise in einem Lichte dar, daß ihm kaum

ein Rest von Ehre bleibt; und er stellt

sich selbst so dar, daß wir ihm keines-

wegs mehr Ehre, als dem Bismarck zollen.

DaS Fazit der Rechnung, hinsichtlich sitt-

lich-r Achtungswürdigkeit ist schließlich

null; eö schließt mit nid it.
Allein ist dies nicht im Grunde die

Bilanz aller Streitigkeiten derer unter sich,

die der wahren Kirche GotteS feindlich

gegenüberstehen? Einst sahen wir Luther

gegen Zwingli, Zwingli gegen Luther.

Heute frägt kein Protestant mehr dem

nach, was zwischen Beiden die Differenz

ausmachte. Einmal von der maßgebenden

Autorität der Kirche abgerissen, verfocht

Jener seine Meinung, — eine individuell

menschliche, — Dieser die seine, wieder

eine individuelle und menschliche. Die Zeit

schritt über diese Differenz hin nnd gleichte

sie auS null, mini. Was anders also

war ihr Streit, so hochtrabend er anfing
nnd so leidenschaftlich er geführt ward,
alS: ?ro nikilo?

Gegenwärtig haben wir ein ähnliches

Schauspiel. Pipy gegen Loyson, Loyson

gegen Pipy; Herzog gegen Watterich und

Lièvre, und diese gegen Herzog, aber auch

unter sich nicht Eines. Wofür streiten

sie sich denn? Pro nidilo. Um ein BiSchen

mehr oder weniger auf der schrägen Bahn
der Negation; um ein Bischen mehr oder

minder an menschlicher Autorität, nachdem

sie dieselbe vom Eckstein der göttlichen ab-

gelöst. Pro inKilo.

Und der ganze altkatholische Humbug,
bei was für einem Ziele wird er schließ-

lich anlangen? Da, wo seine Förderer und

Anhänger endlich das ganze christliche

Glaubensbekcnntniß über Bord werfen und

mit dem nackten Rationalismus, oder

besser gesagt mit dem krassen Materialis-
muS sich begnügen. DaS Kämpfen, Ringen,
Arbeiten und Leiden eines Döllinger,
Friedrich, Herzog wird einst gegolten ha-

ben einem rein negativen, rein de-

struirenden Abschluß! Pro nikilo.
Die katholische Kirche aber, die katholische

Lehre und der katholische Kult wird blei-
ben, wird fortfahren, in Sachen des

ewigen Heiles Alles zu sein, dem Xitril
des Altkatholizismus gegenüber.

Nach diesen accidentiellen Bemerkungen

können wir aber nicht umhin, den Lesern

der „Schweiz. Kirchenzeitnng" einige interes-

sante Stellen aus Arnims »Proirikilo!»
vorzuführen. Wir bitten sie hiebei, da

wo Arnim sich über die willkürliche, de-

spotischc, mit einem besoldeten Lügensystem

in der Presse operirende, über Moral und

Recht achtlos sich hinwegsetzende Politik
und Jntriguensucht BiSmarckS auSläßt,

einfach den modernen, radikalen Staat,
oder auch die Koterie: Kcller-Vigier-Brost-
Bodcnheimer Anderwert im BiSthum Basel,

das System Carteret in Genf zu substi-

tuiren. Dann habe» sie in der Schrift
Arnims eine gewaltige Leuchte in das ge-

wissen- und rechtSlose Dunkel einer solchen

Politik hinein, in jenes System Lisniurà

à? lions. Jedoch die Gegenpart zu

sein à In Arnim, daS wollten wir uns

verbeten haben.

Zuerst etwas auS der Vorrede:

u) Arnim mackt sich die Einwendung,

es hätte seiner Broschüre nicht bedurft,

die Wahrheit wider das Unrecht der Ge-

walt zu vertheidigen. Dereinst würde

sich wohl die Wahrheit ohnehin Bahn

an'S Tageslicht gebrochen haben. Darauf
erwidert er nun:

„Ebensowenig kann zugegeben werden,

daß die Wahrheit von selbst an daS

Licht kommt, auch wenn sie Niemand zeigt,

— Eine solche Kraft hat die Wahrheit
auf der Erde nicht.

„Es gibt nur eine Wahrheit,—
aber es gibt viele Lügen. Darum
sind die Lügen mächtiger als die Wahr-
hcit. Sie haben viele Mittel, die Wahr-
heit zu verhüllen, zu entstellen, zu fälschen.

„Die Wahrheit kann nur siegen, wenn

sie heute, morgen, übermorgen und i m m e r
wieder gesagt wird. Nur wenn mit
starker Hand der Mantel heruntergerissen

wird, unter welchen! die Bosheit die Wahr-
heit verbergen möchte, weicht die Lüge —
so vielgestaltig sie auch sein mag — all-
mälig zurück." (S. V.)

Wahrlich Worte, die wenn sie nicht vom
Grafen Arnim geschrieben wären, ganz
gut auch von Papst Piuö IX. gesagt sein

könnten I Unser heilige Vater hat dasselbe

schon oft in seinen Anreden gesagt, und

selbst f u r ch t s a m e K a t h oli ken ga-
ben ihm Unrecht. Allein wer verfolgt
wird, der erst beginnt einzusehen, wo ein-

zig Rettung ist. Sicherlich nicht —
im Schweigen und Gehenlassen.

b) Ganz an die Lage deS Bischofs von
Basel, Eugenius, vor den eidgenössischen

Räthen in Bern, gemahnte'uns der fol-
gende Ausspruch Arnims*):

„Der Gang der Dinge hat eS mit sich

gebracht, daß der Reichskanzler alles das

und nur das veröffentlichte, was e r zu

veröffentlichen w ü n s chte, während Graf
Arnim gezwungen blieb, nur d e n Theil
seiner politischen Persönlichkeit dem Publi-
kum zu zeigen, welchen der Gegner
zeigen wollte." (S. VII.)

Und natürlich, Bismarck veröffentlicht,
was er will, aus S t a a s g e l d e r n,
Arnim muß seine Vertheidigung selbst
bezahlen. Nun zur Schrift selbst.

o) Arnim zeigt, was ein Gegner, der

politisch mächtig ist, anstrebt und erreicht,

um sein Opfer zu stürzen. Es war dies

zwar für Bismarck gegenüber Arnim nicht

ganz leicht.

„In Folge seiner durch dreißigjährige
Dienstzeit bewährten Geschicklichkcit u. s. w.
genoß (Graf Arnim) das Vertrauen des

Kaisers, welches durch keinen andern als
den Kanzler hätte erschüttert werden kön-

nen. — Es genügte aber nicht einmal,
diesen Mann seines Postens zu berauben,
sondern es galt, ihn seines b i s h eri-
gen Ansehens zu berauben,
um ihn politisch und wenn möglich

*) Wir zitircn schlechthin Arnim als Ver-
fasser der Broschüre »?ro nikilo-, ohne jedoch

Belege an der Hand zu haben. Wir zweiseln

aber nicht.
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auch gesellschaftlich todt zu
machen.

„F a l s ch e A n k l a g e n beim Kaiser,

schnöde Behandlung, unbe-
griindeter Tadel, frevelhafte V e r-
dächtig u n g en in der Presse, De-

müthigungen in den Augen der französi-

scheu Regierung, dieß sind die mannigfal-
tigen Mittel, die während zweier Jahre

abwechselnd, jenachdem sich die Gelegenheit

dazu fand, zur Anwendung kamen, bis der

Zweck erreicht wurde" (S. 4.)
Man erinnert sich unwillkürlich an ahn-

liche Vorgänge in näherem Kreise!

cl) „Die Gewohnheit der Menschen, sich

die Personen und Dinge so zu denken, wie

sich nach den allgemeinen colportirten Um-

rissen*) sein könnten, ist namentlich

in unserer Zeit und in unserem Lande

von einer fast tragischen Bedeutung.

„Unser Land ist die eigentliche Heimat
und unsere Zeit die Zeit der central!-
s i r t en und monopolisirten Pro-
duktion der öffentlichen Meinung i m

Dienste der Gewalt. Sie ist (die

öffentliche Meinung) nicht die Meinung

Aller, vielleicht nicht einmal der Meiste»,

aber die einzige, welche unge-
straft zu Worte kommen darf.

„Man kann sagen, daß der Ruf der

Personen, an denen die Parteileidenschaft

in der einen oder der andern Richtung

Interesse nimmt, lediglich dem guten Wil-
len der in Einer Hand liegenden Preß-

macht preisgegeben ist, gegen welche eS

absolut keine Hülfe gibt. Denn wie sollte

man gegen Ausschreitungen der offiziösen

Presse bei derjenigen Behörde Schutz sin-

den, welche von derselben Autorität ab-

hängt, die durch die „Reichspresse" zum
Lande redet?" (S. 9 u. 19.)

s) „Man dachte damals vielleicht nicht

gerade an einen Prozeß vor dem Stadt-
gericht. Die Praris, politische und kirch-

liche Fragen vor Kreis- oder Stadtgerich-
ten zu entscheiden, war im Jahre 1872

noch nicht herrschend geworden." (S. 1l.)
So auch bei uns im Bisthum Basel.

Ob der Bischof von Basel von Rechts-

wegen gültig durck die 5 Diözesinstände

abgesetzt und sohin der Verwaltnngsrechte
über das Linder'sche Legat rechtlich zu ent-

heben sei, hat ein Amtsgericht Solothurn-
Lebern in erster Instanz entschieden, ein

Gericht, zusammengesetzt Doch

lassen wir das! — So etwas geschah

in Sachen eines BiSthums Basel auch

kaum vor dem Jahre 1872 l

") Namentlich als Produkt einer offiziös

servilen, radikalen Presse!

Gerade hieraus bezüglich heißt es Seite

139:
„Dem Reichskanzler, vor dem sich alle

Organe deS Staates willig beugen, stan-

den in diesem Kampfe alle Machtmittel
des Staates zur Verfügung. Ein in-

compétentes Gericht, dessen Inkompetenz

durch nachträgliches richterliches Erkennt,

niß festgestellt wurde, nahm die Verhaf-

tung (Arnims) vor — —. ES wurde

Alles aufgeboten, um seine Verurtheilung

durchzusetzen; denn das Schuldig war sein

bürgerlicher Tod, das Unschuldig ein ge-

waltiger Stoß für den Kanzler (Bismarck).
Die preußische Presse, mit Ausnahme der

ultramontanen Blätter, — fast ausschließ

lich im Dienste der Reptilienfonds, ver-

urtheilte ihn (Aenim), noch bevor die

Richter gesprochen hatten. — Es fanden

sich Gesetzesparagraphen, deren Worte dcr-

gestalt mißdeutet worden sind, daß die

Verurtheilung möglich wurde."

In der Schweiz ist der Fortschritt noch

größer auf der Bahn des Despotismus.

Nach „Gesetzesparagraphen", zur Verur-

theilung und Rekursabweisung des Bi-
schofS von Basel, selbst um sie zu „miß-
deuten", fragte keine der maßgebenden Be-

hörden; die S t a a t S r a i s o n allein,

d. h. die radikale Politik entschied aus-

schließlich.

k) „Der Zustand chronischer Beunru-

higung, in welchem Europa sich seit eini-

ger Zeit befindet, geht vornehmlich von

der WilhelmSflraße *) aus. Nicht weil

dcr Fürst Bismarck nach neuen Erobe-

rungen lüstern wäre oder nach neuem

Kriegsruhm für die Armee verlangte, son-

der» weil die Bedingungen seiner Herr-

schaft ihn immer mehr dahin führen, daß

er nicht zufrieden sein kann, in seinem

eigenen großen Reich zu regieren. Auch

jenseits der deutschen Grenzen soll s o re-

giert werden, w i e es ihm zu seiner
i n n e r n P o l i t i k paßt." (S. 113.)

DaS merkt man wahrlich in der Schweiz

schon lange ; und mag die reptile und nicht

reptile liberale Schweizerpresse es wieder

und wieder ableugnen, es bleibt wahr, daß

wir in der Schweiz unsern hartnäckigen

und unehrenhaften Kulturkampf deßwegen

haben, weil eben Bismarck seine Politik
auch j e n s e i t s der Grenzen des deutschen

Reiches maßgebend macht. Daß
hiebei unsere Radikalinski ihm von freien

Stücken wedelnd entgegenkommen und es

selbst in Manchem, auf eigene Faust hin,

besser machen wollen, als Bismarck bei

sich, bleibe unbestritten. Allein gleich un-

*) Bismarcks Palast.

bestreitbar ist der BiSmarck'sche Einfluß;
vicks schweizerisch-deutsche Collektivdemarche

Wider mißbeliebige Hirtenschreiben franzö-

sischer Bischöfe! (S. 101.)

^) „Eine merkwürdigere, perfidere Ver-

drehung — — ist wohl selten vorge-

kommen und kennzeichnet die wahrhaft
c r s ch r e ck e n d e n Z u st â u d e, zu wel-

chcn wir durch Mißbrauch von
Geld undMacht geführt worden sind.

Die Frage „waö ist Wahrheit?" ist heute

schwerer zu beantworten als je." (S. 117.)

k) „Eine der hervorragendsten Eigen-

schaften deS Herrn Kanzlers (Bismarck)
ist indessen die, niemals um Mittel ver-

legen zu sein. In vielen Fällen haben

Anklagen, die aus Unwahrheit beruhen,

denselben Erfolg, wie diejenigen, die aus

Wahrheit beruhen." (S. 123.)
Doch, wir wollen schließen Die we-

nigen Zitationen mögen zeigen, daß die

Schrift eines allgemeinen Interesse'S nicht

ermangelt. Wer sie gelesen hat, weiß

namentlich, woran er mit dem Fürsten

Bismarck ist. Weiß aber Einer das, so

gibt er ihm auch keinen Pfifferling um
den leichtsinnig erhobenen, aber Millionen

Katholiken und indirekt das ganze Land

schädigenden „Kulturkampf." Es ist die

moderne Auflage jener Brandstiftung,
welche Nero sich an Rom erlaubte. Nobler

meint eS auch dcr schweizerische Radikalis-

mus nicht. Er haßt die katholische Kirche;

voilà! Sie soll wegradirt werden, weil

sie ihn hemmt. Wir sind mitten im Aus-

bruch der üblen Laune des XIX.
Jahrhunderts. Ihr Ziel ist nur Vernich-

tung — also Nichts — ?ro rsikilo!

Der attkatyotische Pfarrer Watte-
rich in Aaset und der attkathotische

Pfarrer Kerzog in Htten-

Die „BaSlcr Nachrichten" empfehlen

in Beilage zu Nr. 279 Watterichs: „Die
Nothwendigkeit und Berech-
tigung der Reformen in dcr
ch r i st l i ch e n K i r ch e" (Zürich, Schmid,

Fr. 1. 29) unter Andern^ auch mit der

Bemerkung: „Der Erfolg dcr altkathol.

„Bewegung in der Schweiz wird wc-
„se ntlich davon abhängen, ob die von

„Watterich verfaßten Reformvorschläge

(Reformrecht jeder einzelnen Gemeinde)

„an der nächstens erwarteten schweizer.

„Nationalsynode ehrlich adoptirt und durch-

„geführt werden oder nicht? Für den

„bloßen Tausch der römischen Unfehlbar-

„keit gegen die Unfehlbarkeit einer Synode

(also auch der schweizer. Nationalsynode)

„oder eines Nationalbischofö (oder Watte-

„richs) wird sich kein Weitblickender er-

„wärmen. Wer an der römischen Kirche

„wesentlich nichts anderes auszusetzen hak,

„als das Dogmenungeheuer vom 18. Jull

„1879, dem möchte» wir rathen: loìo
„bovo llövoruto turps est m onucls

„(lsllosre, d. h. wer den Ochsen verschluckt

„hat, soll den Schwanz auch mit-

„ nehmen. "

Und wir möchte» rathen, auf Watte-

richs Denkmal einst zu schreiben:

„Wer den Teufel gefressen, soll die

Hörner nicht vergessen. III. 3-

Wochenbericht.

Schweiz. Von großer Tragweite, nicht

bloß für den Kanton Bern, sondern als

Präcedenz für die ganze Schweiz, ist der

Versuch der B e r u e r - R e g i e r u n z,
durch einen Gesetzesvorschlag über die Ver-

Wendung und Verthcilung der Burger-

güter zu bestimmen und so die rechtmäßi

gen Eigenthümer durch Beschlüsse einer

incompétente» Majorität auS ihrem Besitz-

und Verwaltungsrccht zu verdrängen. —

Das bezweckt der von R.-R. Frossard aus-

gearbeitete „GesetzcSentwurf über L>gui-

dation der Burgergüter und die Verwen-

dung des Ertrages dieser Güter" vom

13. Nov. 1875. Und wie eS von diesen

Leuten immer praktizirt wurde (gerade jetzt

wieder in Solothurn mit Annahme der

Verfassung), so soll nun dieser Entwurf

dem näch st e n s zu versammelnden Großen

Rathe vorgelegt und rasch durchgedrückt

werden. Gegen diesen Entwurf richtet

nun daö Comite von Delegirten der Bur-

gergcmeinden eine protestircndc Eingabe

an den Großen Rath von Bern und weist

darin das Rechts- und Verfassungswidrige,

sowie das Gefährliche und Verderbliche

dieses Versuches nach. Aus welchen un-

lantern Quellen er fließt und zu welchen

verwerflichen Absichten er dienen soll, das

sagte das Aktenstück natürlich nicht. Wird

die Protestation etwas nützen? Kaum.

Man nimmt jetzt, wo etwaS zu nehmen

ist, und frägt nicht nach dem Rechte.

Die Kirchenzeitung hat mit vielen andern

für das Recht einstehenden Blättern eS oft

genug vorgesagt, wohin der Diebstahl am

Kirchengut, das Einsacken frommer Slif-
tungen zu sogenannten StaatSzwecken führe-

Bei dem Schwächsten fängt man an und

fährt fort, soweit die Gewalt reicht Nach

den Kirchengütern kommen oie Gemeinde-

güter; nach den Gemeindegütern werden

die Privatgüter an die Reihe kommen,
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!» weit ste nicht schon durch den Schwindel

bestohlen und durch die Ueberlast der Ab-

iwben zu Handeu der Gewalthaber ver-

»nndert sind; nach der Schwächung der

Vrivatgüter kömmt zuletzt die Einsacknng

^kS Kantonalvermögens durch den Ein-
heitSstaat unter der Firma Helvetia. Mutz

^ »- Comp., bis auch dieser von dem

>,Größen," aufgezehrt wird, »llustitm

kuiàmsiàm roAnorum», und „die

Sünde ist das Verderben der Länder."

^ Er kann nicht anders, der kulvooatus

àboli, der „Bund" ; wo immer eine

Gewaltthat unter dem Namen des Rechtes

und der Freiheit begangen, oder eine Thor-
beit und kleinliche Zwängcrei unter dem

Namen deS Fortschrittes und der Huma-
»ität versucht wird, da steht er zu Gevatter.

Die Genfer Verrücktheiten, die Schlechtig-
keiten der Berner Regierung, ihre Tyrannei
im Jura, der altkatholische Schwindel,
das lügenhafte Manifest des Freimaurer-

cvnventeS zu Lausanne, AlleS das findet

s-ine Rechtfertigung im „Bund", von den

Lobpreisungen der edlen Thaten der „Brü-
der" in den übrigen Weltgegenden gar
»icht zu reden. Unlängst beschließt der

KantonSrath von Zürich mit großer Mehr-
heit, daß der faktische Verband der Katho-
iiken im Kanton Zürich mit dem Bisthum
6hur zwar staatlich aufgehoben, den ka-

îholischen Gemeinden aber unbenommen
sein soll, sich nach ihrem Gutsinden in

Beziehung zu einem Bischof zu setzen.

Gegen diesen Beschluß, für welchen Or.

Sulzer und B.-R. Dubs einstanden, er-

hoben sich ein StaatSanwalt und ein alter

reformirter Pastor mit höchst beschränkten,

kleinlichten Ansichten (der Alt-Pastor bla

Wirte sich zudem durch geschichtliche und

kirchenrechtliche „Böcke" und schofle Dekla-

Wationen gegen Rom). Alle Verständigen

billigten jenen Beschluß als den besten

unter den vorwaltenden Umständen und

Zuckten die Achseln über den unwürdigen

Vorschlag, die Römisch-Katholischen dem

Hirtenstab deS künftigen Nationalbischofes

wit Zwang zu unterwerfen. Der „Bund"
aber schämt sich nicht, die zu Schanden

gewordene Salbaderei deS R.-R. Ziegler

»och einmal auszuhängen und sie mit

seinen beifälligen Phrasen zu begleiten,

alles zur größern Ehre der „Brüder" und

des Bernerrcgimentes, sowie zu Empfeh-

lung eines löbl. „G-sckäftS" unter ho-

heitlicher Gunst und Protektion.

— Das BaSler Volksblatt Nr. 48

enthält einen trefflichen Artikel über „die

Frage des höhern Unterrichts
für uns Katholiken", auf den wir

leider nur kurz hinweisen können, ^3

vvMlli „Universität" bemerken wir zu-

gleich, daß sich die Mg. Schweizer-Atg.

uud die N. Zürcher Zeitung (letztere mit
einem ziemlich abgeschmackten Zusatz) ohne

Grund über die BecidigungSsormel aus-

halten, welche den Professoren an den

neuen kirchlichen Universitäten in Frank-

reich vorgelegt wird. Sie ist ja nichts

anderes, alS der Schluß der O o 11-

ksssio P r i >l s a t i n a wie sie alle

kirchliche» Lehrer und andere kirchliche

Beamtete ablegen müssen.

— Jetzt ist der Krieg nicht nur

der katholischen, sonder» jeder christlichen

Kirche erklärt, das Christenthum selbst

als g e m c i n s ch äd l i ch denunzirt und

das radikale Aufräumen mit allen theo-

logischen Fakultäten (protestantischen und

altkatholischen inclusives als zeitbedürftig

proklamirt.
Diese Kriegserklärung ist durch die

Schweizerische Lchrerzcitung in Nr. 44

schwarz auf weiß folgendermaßen publizirt

worden:

„Nie Feindseligkeit, welche staatliche» K»l-

„turbestrebungen entgegengesetzt wird, beweist

„die G e m c i u s ch ä d l i ch k c i t jenes ver-

„knöchertcn Christenthums, das noch

„ganze Gegenden und BevölkernngSschichten bc>

„herrscht. DaS Christenthum, da« dem Katho-

„lizismus und Protestantismus zur Grundlage

„dient, ist nur die judaisirte Verschlechterung

der Religion des ursprünglichen evangelischen

„StpostclkreiseS. Die staatsbürgerliche Bildung

„muß radikal von jedem kirchlichen

„Einflüsse befreit weiden.

„Die Aushebung der l h c o l o g i-

„Ich en Fakultäten und eine radikale

„Umgestaltung de» gesammtcn UnterrichlSwe-

„senö wird zur unabweisbaren Nothwendigkeit.

„Wir bedürfen einer Schule, die den üblichen

„Religionsunterricht mit Bibel, Kat.chiSmrrS

„und Kernlicderbnch streicht."

Wer diese Sprache nicht verstünde,

von dem dürste man sagen: „Sie haben

Ohren nnd hören nicht." Daß Viele

Augen haben, aber nicht sehen, ist

leider keine alte Thatsache; vielleicht sind

jedoch ihre Ohren noch besser als ihre

Augen. Wir wollen es wünschen.

Aisthum Wasek.

Solothurn. Am 13. Nov. wurde die

„StaatSverfassung des Kantons Solothurn"
von dem Verfassungsrath endschafllich be-

rathen und festgestellt; dann mußte sie

gedruckt und verbreitet werden (wie viel

Zeit dies erforderte, ist uns nicht bekannt) ;

erst gegen Ende November wurden die

„Verhandinngen" deS VerfassungSratheS

im Drucke fertig; am 19. Dezember soll

daS Volk schon darüber abstimmen.

DaS p r c s s i rt, und die Betreiber

wissen, warum. Beim Lichte beschaut und

hin und her gedreht und erwogen, würde

daS Machwerk sich übel empfehlen, weil

daS Neue daran nicht gut und daS Gute

daran nicht neu ist; weil cS geheime

Schubsäckc enthält, in welche man je nach

Belieben viel verbergen kann, und weil es

wieder an vielen Stellen auch gar zu

lückenhaft und fadenscheinig ist. In unsern

Zeiten, wo kein Recht mehr sicher ist und

kein gegebene« Wort, geredet oder geschrie-

den und siebensacb besiegelt, eine Bürg-

schaft gibt, legen wir zwar auf Versas-

sungen nur wenig Werth. Sie sind ab-

sichtlich schon so gewebt, daß man sie

dehnen kann, wie man will, und die Aus-

legungskunst hat solche Fortschritte gemacht,

daß man sich morgen schon über den äch-

ten Sinn dessen streitet, was man gestern

„berathen und festgestellt." Dennoch wird

daS Volk deS KantonS Solothurn gut

thun, wenn eS dieses Papier gegen daS

Licht hält.
Wir wollen schon Gesagtes nicht wieder-

holen und unS in nickts mischen, waS ei»

kirchliche» Blatt nichts angeht Einige

Bemerkungen dürfen wir jedoch nicht unter

drücken.

Der 8 2 ist höchst g c s ä,h r lich.
Er ist eingestandener Maßen gegen das

canonische Recht gerichtet. Haltet dann

aber Sorg zu euerm Kirchen gut; denn

eS wird wohl auch unter die „Bestim-

mungen" und „Gewohnheitsrechte" gezählt

werden, welche vielleicht auf keine Geltung

mehr Anspruch machen könne» ; die Privat-

rechte sind gesichert (8 32), eben so die

Verwaltung und Besorgung der pein
bürger lieben und Corporationöange-

legenheiten für die Bürgergemeindcn(858);

wo ist das Kirchen- und Pfrundgut ge-

sichert? Und Landammann Brosi will die

„Pfarreien" reduciren (Verhandl. S. 209,

unten).
H 11, 3. Absatz, heißt cS; „Die Mit-

glieder des Kantonsrathes und des Re-

gierungSratheS, sowie die Nichter können

für ihre „Voten" und ihre Stimmgebung

nicht verantwortlich gemacht werden."

Auch nicht für die B e g r ü n d u n g der

Voten? Dürfen jene z. B. dem Bischof,

der Geistlichkeit und Andern ungestraft

Ehre und guten Namen stehlen?

H 12. A n w a S ist die staatliche Be-

willigung für Privatschulen und Unter-

richtsanstaltcn geknüpft? an den Ausweis

von hinreichenden Kenntnissen und unan-
tastbare Sittlichkeit, oder an da« don

plaisir des Regierungsrathes?

8 14. (einer der wichtigsten) : „Der
Gesetzgebung ist vorbehalten, über die

„äußere Organisation" der kirchlichen Ge-
nossenschaftcn und deren Vermögensver-

waltung Bestimmungen auszustellen." Was

heißt: „äußere Organisation" ES ist da

viel über die einzige Souveränität deS

Volkes, den Ansprüchen eines „sremten"
kirchlichen Souveräns gegenüber gefaselt

worden. Man hätte besser gethan, statt

dieses unnützen Geschwätzes den cigent-

lichen Souverän, daS Volk, zu beruhigen,

daß man seinem religiösen Glauben und

seinen kirchlichen Einrichtungen nicht i m

Lande selbst durch Ungläubige, Frei-

nranrer, Protestanten und Falschkatholiken

Gewalt anthun wolle, wie es die Genfer-

und Bcrncr-Sckufie gethan habe». Soll
aus diese Weise „organisirt" werden?

Landammann Brosi z B. rechnet (Ver»

Handlungen S. 99) zu der äußern Or-
ganisation: „Tcrritorialbegränzung der

Kirchengemeinden" (um z. B. eine schöne

Anzahl von Psarrrien, welche das Volk

begründet und bezahlt, wegzufegen), Stimm-
recht in Kirchcnsachen (wer soll abstimmen?

worüber?). ModuS der Wahl und Amts-
deiner der Geistlichen, Placet deS Staates,

Organisation der Kirchen nnd Synodal-

behörden. Vorschriften über den Ge-

brauch der Kirchen, Verwendung der Kir-
chengüter u. s W." DaS Alles soll auf
dem Rathhaus zu Solothurn mit Beihülfe
der Protestanten und von „Katholiken",
die keinen Funken von Glauben mehr

haben, abgemacht und abgemehrt werden;
die alte, von den Aposteln her stammende

„Kirchenorganisation" ist durch den 8 2

abgeschlachtet; der „Bischof", sonst nach

katholischem Glaube» der oberste Lehrer,

Leiter und Hirte der Gemeinde, hat dazu

rein nichiS zu sagen*), und die katholi-

schen Gemeinden des freien 19. Jahrh,
müssen daS AlleS hinunterschlucken, weil

es M. G H. u. O, die neuen Landvögte,

so haben wollen!

Genug sür einmal über daS „Werk".
Ein anderes Mal, so Gott will, wollen

wir die Meister und Bauleute ein wenig

näher betrachten.

— Pfr. Chr. Wettcrwald ist mit 60

In der ganzen „Versassung" ist nicht ein

Wort von einer kirchlichen Bcbörde und nicht

eine Spur von christlichem Sinn und

Geist, wohl aber stinkt cS überall von dem

Hochmuth miserabler Halbbiloung, welche mit

Verachtung auf die Kirche hinschaut, siehe z. B.

S. 9t der „Verhandlungen."
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gegen 22 Stimme» von der Psarrei

Gretzenbach für sechs Jahre abberufen

worden, darf sich aber auf eine andere Psar-

rei sogleich wieder bewerben — so wollte

man den „Pfarrer" strafen, den armen

Priester aber schonend behandeln. Das

heißt mit andern Worten: man mußte

das ungualifizirbare Vorgehen der Regie-

rung gutheißen, wenn man dabei auch

dem Recht und dem Grundsatz Arm und

Bein zerschlagen mußte Auf die Ver

Handlungen werden wir zurückkommen,

wenn sie einnial gedruckt vorliegen. Wenn

der „Landbotc" richtig referirt, so ist da-

bei der KantonSrath von dem Beruhter-

statter Brost über den Thatbestand und

über die Anschauung der katholischen Kirche

betreff der Ehe der Protestanten schmäh-

lich Hinlergangen, und sind aus Wetter-

walds Vorgehen grundfalsche Folgerungen

gezogen worden.

— Der „Landbotc" widerruft die An-

schuldigung gegen Psarrverweser Ed. Cha-

puis und meldet dessen Freisprechung.

Die Verläu m d u n g, welche Land-

ammann Vigier gegen das aufgehobene

Priesterseminar im Verfassungsrathe aus-

sprach, ist noch nicht z u r ü ck g e-

n o m men worden. Dagegen hatte

Hr. Jos. v. S u ry den ehicnvollen

Muth, im KantonSrath wider die Aw-

schuldigungen Vigiers gegen daö Priester-

seminar und wider die Verdächtigungen

der Kirche durch Brost zu Protestiren.

Er hat damit auf zwei Seiten hin ein

nobles Beispiel und einen bedeutsamen

Wink gegegeben. Einem Lügner und

Verläumdcr ist bereits der Mund gestopft

worden; es soll den andern auch nicht

ausbleiben.

— Aus dem katholischen Diözesanfond

sind im verflossenen Jahre 2600 Franken

an altkatholische Theologie-Studirende »nd

1000 Frk. au Abschlagszahlung für Füh-

rung deS Linder Prozesses verabfolgt wor-

den. Das gehört auch zur „äußern Or
ganisation" der Kirche.

Luzcrn. In Hitzkirch hat sich eine

große Sektion deS schweizerischen katholi-

scher, Erziehungsvereines kon-

stituirt. — Luzernerblätter bringen neue

erbauliche Züge von Or. Cas. Pfyffeis
Treue in Erfüllung der religiösen Pflich-

ten zur Kenntniß. — Der Hochw. Hr.
Seminardirektor Marti von Schwyz soll

an die Stelle von Hrn. Pfarrer Stutz

an das Lehrerseminar in Hitzkirch berufen

werden. — Die Luzerner Altkatholiken

haben wieder einmal im SchützenhanS ge-

taget, Verweise nach Viel, Basel untp Ölten

adresfirt, den heirathSlustigen Priestern

und den Reformpresscrn abgewinkt, bis

ein Bischof dastehe, und auf Fühlung mit

Deutschland, „wo die Bewegung ihren

Ursprung und ihren wissenschaftlichen Halt
habe", gedrungen. Gewiß, eö ist drin-

gend nöthig, daß die Synode abgehalten

und ein Bischof aufgestellt, dann aber da-

für gesorgt werde, daß man ihnen etwas

nachfrage unv daß man in Zukunft hübsch

einig bleibe. Wer will Aktien darauf
nehmen? In Baden stehen sie ja gut,
und in Italien fängt's auch an.

Bern. Die zurückgekehrten Priester

haben wider das „Toleranzgesetz", das sie

widerrechtlich von jeder, auch privaten

geistlichen Verrichtung ausschließt und da-

mit die katholischen Gemeinden, wie vor-
her, jedes Gottesdienstes beraubt den Re-

kurs ergriffen. — Bei den (hitzigen) De-
batten über die swurs äs vkurits von

St. Ursitz äußerte sich Hr. alt R.-R.
Lehmann im Großen Rathe von
Bern: Er beklage diese heftigen und er-

bitterten Diskussionen; die Katholiken sol-

len doch nicht glauben, daß man ihren
Glauben antasten wolle, aber sie begrei-

sen nicht genugsam die Nothwendigkeit,
sich den Gesetzen zu unterziehen Sie
sollten doch die Folgen bedenken und sich

erinnern, daß sie vor Allein den Gesetzen

des Staates Gehorsam schuldig seien. Ihr
KleruS soll den gefährlichen, selbst auf-
rührerischen Widerstand aufgeben und durch

eine offene Erklärung ihr früheres Beneh-

men widerrufen. Hr. Folletste soll sich

zu diesem patriotischen Werke hergeben,

und er hoffe, Folletète werde es thun."
Hr. alt R.-R. Lehmann gilt, so weit unS

bekannt ist, alö ein wackerer, gutdenkender

Mann. Um so mehr ist eS zu beklagen,

daß ihm (und gewiß noch vielen andern

Bernern) die Einsicht abgebt, wie ganz

und absolut unmöglich eS einem katholi-
scheu Priester ist, sich K i r ch e n gesetzen

zu unterziehen, wie das bernerische ist,

einem erbärmlichen Machwerk nach Form
und Inhalt, entschieden unchristlich der

Tendenz nach und zerstörend für den ka-

tholischen Glauben und das katholische

kirchliche Leben. Und vollends daS infame

Schurkengesetz vom 14. September und

dazu die Weisung der Regierung an die

Statthalter im Jura — einem solchen

sollte sich der Katholik unterziehen? Er
wird keinen Aufruhr dagegen erheben;

aber im Innersten seines HerzenS muß

er dieses Schandgesetz verabscheuen und

lieber das Vaterland meiden, als seine

Ueberzeugung dem Zwang einer dummen

und schlechten Rotte opfern. Wer soll

das den Bernern sagen Es wäre sehr

zu wünschen, daß Hr. Lehmann eS thäte.

Jura. Da öffentliche Demonstrationen

zu Ehren der auS dem Exil zurückgekehr-

ten Pfarrer nicht am Platze waren, so

suchen die Gläubigen in anderer Weise

ihren Seelsorgern ihren Dank kundzuge-

ben. So z B haben die Katholiken von

Courendlin ihrem vielgeprüften Seelsorger,

Hrn. Eschmann, am Tage nach sei-

ner Rückkunft eine prachtvolle goldene

Ubr verehrt mit einer Inschrift, welche die

Ursache dieser Schenkung verewigt.

Bereits ist ein römisch-katholischer Prie-
ster in Nnklagezustand gesetzt. Es ist

Hr. Abbê B u ch w ald er, welchem das

f u r cktb a re Verbrechen vorgeworfen

wird, eine Person beicktgehört und ein

Kind getauft zu haben. Im Verhör hat

Hr. Buchwalder die beiden Punkte als

thatsächlich unwahr erklärt.

Die Berner-Polizisten haben

jetzt wieder Ernte Zeiten; sie können nach

fetten Spür- und Fanggeldcrn forschen:

ob und wie sie dabei die Schweiz in

den Augen der Welt lächerlich machen:

was kümmert daS einen — Pfaffen-

Jäger?

— Wir haben in letzter. Nummer zur
Zeichnung der radikalen Staats-Jntole-

ranz das Schieiben eines Schul-Jnspek-

tors mitgetheilt, welcher wegen dem Be-

such des römisch-katholischen GotteSdienstS

eine Lehrerin mit Gehalt - Entziehung

bedroht. Heute sind wir im Fall, daS

Sendschreiben deS E r z i e h u n g s - D i-

r e k t o r S nachzutragen, mit welchem der

„D i ö z e s a n - K a t e ch i S m u s" aus

der Schule hinauSgcstellt und die

„Bibliscke Geschichte" nur noch proviso-

risch s „so lange es unseren gnädigen Her-

ren und Obern gefallen mag") geduldet

wird.

„Unter den religiösen NnterickitSmitteln, die

gegenwärtig im katholischen Theile des Jura

noch im Gebrauche sind, befindet sich eines,

dessen Buchstabe und Geist im vollständigen

Widerspruch ist mit d e n G r u n d s ä tz e n

einer vernünftigen Pädagogik
und der unter d cn Glauben sa n-

sichten gesetzlich geforderten
Toleranz: DaS ist der „Katechismus zum

Gebrauche der Diözese Basel." Da der Vcr-

fasser dieses Buche« in Folge einer ungerechten

und ungesetzlichen Opposition gegen die Gesetze

und die Staatsgewalt von seinem Amte hat

abgesetzt werden müssen, so hat letztere keinen

Grund mehr, noch das Recht, für die Jugend

ein Unterrichtsmittel ausrecht zu erhalten oder

zu dulden, dessen Zweck nur varin besteht, i»

den jungen Seelen die rétrogradé» und intole-

ranten Tendenzen seine« Verfassers zu verbrci-

ten. Da übrigens in diesen letzten Zeilen Zwi-

scheu dem Staat Bern einerseits und dem

allen Bischof Lachat und den abberufenen

Priestern anderseits ein Konflikt entstanden»

wodurch die Katholiken deS Jura in zwei La-

gcr getheilt wurden, in zwei genau nnterschic-

dene Kirchen, so dürfen die Schnlbchördrn im»

nicht eine dieser Parteien abstoßen (troisser),

indem sie ihren Kindern ein religiöses Buch

des Verfassers, von dem diese Partei nicht

mehr sprechen und hören will, ausoktroiri. Um

jede Verletzung zu vermeioen und die schulen

von Diskussionen und Konflikten sein zu hat-

ten, die nur ihrem Gedeihen schaden könnte»,

so habe ich beschlossen, von heute an in a>-

le n S ch nle n dc « Jura den G e-

brauch des bis dahin durch de»

S t u d i e n plan vorgeschriebenen ^
Katechismus zu verbieten, sowie

jedes andere ähnliche Handbuch n s. w." D

Wir wollen hier absehen von Ritschard'-

scher Auffassung der Glaubens- und Ge

Wissensfreiheit, aber elwaS sonderbar ^
bemerken wir mit dem „Vaterland" —

ist eS doch, daß der „Katechismus der Diö-

zese Basel", der schon unter B 0

schos Neveu sel vor 80 Jahre"
verfaßt, erst jetzt, „intolerant
und einer vernünftigen Pä-

dagogik widersprechend sein
s o l l."

Wstyum jSt. Halle».

— (Mitgetheilt.) In der östliche"

Schweiz machen die Bestrebungen deS

„kathol. ErziehungSvereinS" Forlschritte.

Derselbe richtet seine erste Thätigkeit aus

die Verbreitung des SchulblattcS, der

„Monika" und des „Schutzengels", und

seine Bestrebungen sind nicht ohne Erfolg

geblieben. So z. B. hat unter den 1300

Abonnenten auf Monika Kirchberg (Kt.
St. Gallen) 73, Goßau 60, Goldach 32,

Stadt St. Gallen 20, Rorschach 24,
Vilters 12, Bünzen (Aargau) 12, Zug 12,

Kägiswil (Obwalden) 33, Sächseln 25,

Freiburg 30, Appenzell 12, Herisau 6,

BischofSzell 43, Wuppenau (Thurgau 21,

Einsiedeln mit Au 30, Flums (St. Gall

9, Alt St. Johann 24, Rebstein 30,

Bütschwyl 13, Stans 24, Neu Helfe"'
schwil 12, Waltenschwil (Aargau) 11,
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Rohrdorf 5, Netstall (Gl-rns) 10, Lau-

P-rsdorf (Solothurn) 18, Kaltbrunn (St.
Gallen) >0, Stadt Luzern 19, Men-
Zingen 15 u. s. f.

Der ErzichungSverein hat dieser Tage

wieder ein Circular erlassen, um obige 2

Schulschristen zum Abonniren auf daS

"eue Jahr zn empfehlen und zum Beitritt
Zum Verein einzuladen. Wir wünschen

dieser Anregung den beste» Erfolg und

erlauben uns bei diesem Anlaß die Frage:
Ware es für die Priester- und kirchlichen

Vereine nicht ebenfalls am Platze, auch

sür die kirchlichen Zeitschriften Schritte zu

thun und z. B. die Kiànzeitung, Abend-

ruhe. Neue Schweizer-Broschüren rc. zu

verbreiten und auf daS Neujahr zum Abon-

uiren zu empfehlen?*)

Aistßum Hhur.
Vom Zürichsce. Der „reform irte

Kirchen rath" hat einen Beschluß

Maßt, dem wenigstens logische Konse-

Pwnz nicht abgesprochen werden kann.

Gr beantragt nämlich bei der Synode
und dadurch bci der Regierung Folgendes:
Wenn der Staat keinen konfessionellen

ReligirnS-Unterricht in der Schule mehr

dulden wolle, also nicht mehr katholisch

und nicht mehr reformirt, sondern staat-

liche Wassersuppe sür Alle (Moral Unter-

"cht), so solle auch dieser staatliche Mo-
tal Unterricht nur für jene Kinder obli-

gatorisch sein, die darnach verlangen, oder

>hre Eltern; sür die Andern aber nicht.

Der evangelische Kirchenrath
des Th u r g a n S hingegen hat eine

Schlußnahme gefaßt, welche nur dann

als k o n seg ue nt bezeichnet werden

kann, wenn man StaatS-Wedelei
und H o s die n e r ei als O bcr s atz

ausstellen will. Durch Verordnung vom
ü, November hat derselbe daS Trau-
u n gs f o r m u l a r dahin geändert, daß

in der Ansprache an die — bereits zivi-
liter — Verbundenen für daö Wort:
»Verlobte" die Bezeichnung „Ehe-
gotten" und für die Worte: „Euer
eheliches Versprechen" die

Worte: „Euere eheliche Verb in-

dung" gesetzt werden sollen. Inwiefern
das nothwendig oder nützlich war, sehen

Wir nicht ab. Der Staat verlangt und

anerkennt nur die Civilehe und beküm-

wert sich um eine nachfolgende Trauung

uicht im mindesten. Er sagt: „Ihr

*) Diese Frage möchten wir, soweit eS die

Kirchcnzeitung betrifft, allerdings ernstlich be-

iahen und wir hätten Mehrere« über diesen

Punkt mitzutheilen, aber es wioert unS an,
>n eigener Sache zu reden. (Die Red

könnt in die Kirche gehen oder nicht, das

ist mir gleich." Und folgerichtig muß er

auch sagen: „Ihr könnt in der Kirche

machen, waS Ihr wollt, daS ist mir auch

gleich,"

Glarus. Wie eS mit der C o n s e s-

sisnslosigkeit der Schulen
bestellt sein wird, zeigt eine eklatante

Thatsache in Netlstall. Daselbst besteht

eine Sekundärschule, welche von protesta»,

tischen und katholischen Schülern besucht

wird. Nun gab bisher der protestantische

Lehrer protestantische Kirchengeschichle,

zwang auch die katholischen Schüler, diese

Stunden zu besuchen und craminirte sie

wie in den übrigen Fächern. Die prote-

stantische Darstellung der Reformations-

geschichte mit entsprechenden Zugaben von

Seiten deS Schulmeisters wurde den ka-

tholischen Schülern und deren Ellern zu

stark und die katholische Schulpflege be-

schloß, mit einer Vorstellung a» die pro-
testantische Schulpflege zu gelangen. Dieser

gewiß wohl motivirtc Beschluß wurde so-

dann in Nr. l 29 der „N. Gl. Zeitung"

als „ein Beispiel ächt psässischcr Arroganz"

bezeichnet und die Redaktion erklärte sich

mit einer solchen Sprache, sowie damit

einverstarden, daß der Lehrer recht handle.

Nach den Begriffen dieses Blattes darf

man also trotz der ConsessionSlosigkeit der

Schulen kathol. Schüler zum Unterricht

in der protestantischen Kirchengeschichte

zwingen. Was es aber davon halten

würde, wenn ein kathol. Lehrer Protest.

Schüler katholische Kirchengeschichte und

zwar nach römisch-katholischen Anschau,

ringen lehren und sie darin eraminiren

würde, das zu erfahren, sind wir sehr be-

gierig. Der Kirchengeschichtsprofessor in

Nettstall wurde übrigens von seiner Schul-

pflege veranlaßt, seine Vorlesungen auf

seine Confessionöangehörigen zu beschränken.

Er steht aber nicht allein, denn außer der

„N. G.Z." theilt seine Ansichten auch

der „Freie Glarner", welcher letzthin in

einem Leitartikel den Rath gab, in Sekun-

darschulen den Unterricht in der Geschichte

des MittelallerS auf daS Feudalwesen,

das Papstthum und die Klöster zu bc-

schränken. Soviel aus Aeußerungen kath.

Schüler hervorgeht, wird dieser Rath so

ziemlich an der Realschule in Glarnö be-

folgt.
Um einer solchen ConsessionSlosigkeit

noch mehr zum Durchbrüche zu verhelfen,
hat der VersassungSralh, allerdings mit
schwacher Majorität, die Aufhebung der

Klosterschule Näfelö beschlossen. Man hofft
jedoch, die letztes Jahr an den Tag ge-
legte Toleranz der Mehrheit de« Land-

ralheS werde auch diesmal wieder die

Oberhand gewinnen, denn die Leistungen
der Klostcrrealschulc haben insbesondere

in jüngster Zeit von Allen, welche nähre

Einsicht genommen haben, daS beste Zeug-

niß erhalten, so unter anderen vom bis-

herigen kantonalen Schulinspektor. Es

geht in der Kapuzinerschule auch jedenfalls
toleranter her, als in den oben angeführ-
ten Schulen.

Visthum Hens.

Genf.
Seschluß des Civilgerichtes vom 3. Nov.

in betreff der Notre-Dame-Kirchc.

Wir geben im Folgenden einen ge-
treuen deutsch übersetzten AuSzug diescö

wichtigen Aktenstückes, daS einigen
Aufschluß über eine der wichtigsten Fragen
der Katholiken der Stadt Genf ertheilt.
Zuerst gibt das C iv i l g e r i ch t die Er-
klärung ab, daß der Zulassung der beiden

Parteien nicht« im Wege steht, und so-

dann werden die M o t i v e und das Ur-
theil in folgender Weise ausgesprochen:

„In Anbetracht, daß die Herren Dnnoyer
und Mermilloo al» Kläger behaupten, daß sie

die Kirche und das Pfarrhaus erbaut haben,

welche sich auf dem Platze befinden, der durch

das besetz vom tZ. November 1850 den ka-

thol.schen Bürgern Genfs sür die Erbauung
einer zweiten katholischen Kirche geschenkt wurde;
daß dieselbe» sich daraus stutzen, daß sie allein

und unter eigener Verantwortlichkeit den Bau
gelcNet, die Akkorde abgeschlossen und die Ar-
heilen bezahlt haben;

daß sie in Anwendung des Artikels 255 des

cocko eivil als Gläubiger anerkannt zu werden

begehren, nämlich Hr. Dunoyer als Erbauer

der Kirche sür 515,121 Fr. und Hr. Mermil-
lod als Erbauer des PsarrhauseS für 86 696 Fr.;

In Anbetracht seiner, daß Artikel 552 de«

coclo eivil bestimmt, daß da« Eigenthum des

Bodens das EigenthnniSrcchl dessen, was ans

und unter demselben ist, mit sich bringe, daß

daß nach Art. 555 der Eigenthümer des Bo-

den« als Eigenthümer der daraus stehenden

Gebäude betrachtet wird, sofern nicht
d a S G c g c n t h e i l bewiesen wer-
den kann?

daß aber die HH. Dnnoyer »nd Mermillod
sich anerbieten, durch Dokumente nachznwci-

sen, daß/der Bau der Kirche und des Psarr-

Hause« auf ihren Befehl und unter ihrer Vcr-

»ntwortlichkcit unternommen wurde, daß sie

die Arbeiten aus den von ihnen gesammelten

Geldern bcstritten und die Anleihen unter

ihrem Namen aufgenommen haben;

daß Art. S55 daS Prinzip des Rechtes und

der Billigkeit ausstellt, daß Niemand anf Ko-

sten Anderer sich bereichern dürfe und

daß dieser Artikel auf alle Bauten sich be-

zieht, welche ans fremden Boden aufgeführt

wurden, es sei dieß mit orcr ohne das Be-

wnßtsci» geschehen, daß da« Grundstück Eigen-
tbum eine« Andern sei;

daß dieser Artikel nach den, Urthe'lc der

RechtSgelehrlen sowohl vom Piandinhaber und

Nutznießer, als vom Pächter und Miether an-

gerufen werden kann;
daß zur Auflegung der Verpflichtung zur

Schadloshaltung der Beweis genügt, daß die

Bauten aus Kosten eines Andern aufgeführt

wurden;

daß die von den HH. Dnnoyer und Mcr-
milled gesammelten, ihnen pcisönltch sür den

Kirchenban eingehändigten Gelder, sowie die

auf ihren Namen erhobenen Anleihen deren

eigene Mittel im Sinne des Art. 555
seien;

5>r Anbetracht daher, daß wenn der
angebotene Beweis geleistet
N) i r d ^2lhad!o6haltung ein-
treten mnß, wird beschlossen: den LK.
Mermillod «nd Dnnoyer ein« Irift zu ge-
den. in der sie die Yeweise (YanvertrSge.
Hvittnngen etc.) beibringen können «nd
die Herhandlnng wird daher anf den 7.
Dezember verschoben.

Genf. Mit dem Besuch deS altkatho-
lischen StaatSpastvren-Golteödiensts geht
es je länger desto schwächer. Selbst die

liberale SuMltg stg lâsumio berichtet,
daß unlängst dem Hochamt nur 16, sage

16 Personen beigewohnt haben. Und an-
dere Zeitungen melden, daß selbst altkatho-
lische Kirchenräthe ihre Kinder unlängst
durch S. Gn. Bischof Mermillod
firmen ließen.

Perso»al-Chronik
A a r g a n. Die Kirchcnpslege von N o h r-

dois Hat cinstimmig den Hochw. Hrn. Joh.
Bapl. T r n t t m a n n, der zweite Kaplan
in Alleilwindcn, zum dortigen Kaplan vorge-
schlagen.

S ch w yz Zum Pfarrer in Reichen
bürg wurde der Hochw. Kaplan M. Bene-
d i kl Z e h n d er in Lachen gewählt.

Kalender Schau 1876.
12) Der Schriftliche Kanskalender, welcher

als „Yrnder-Klansen-Lalender" sei, 49

Jahren in allen katholischen Kantonen wohl
bekannt und beliebt ist, hat endlich sür da«

neue Jahr seinen Botengang angetreten und

bringt recht gute und schöne Sachen in seinem

Botensack. Wir nennen hier vorzüglich die

„Geschichte des Wallfahrtsortes St. Moritz im

WalliS" smit Abbildung) und de« Befreiers

Irlands Daniel Occonel (mit Portrait).

(Luzern, Gebr. Räber, 25 Ct. per Stück.)
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Bei der Expedition eingegangen:

Vm, Tl Z. an« dem Aargau:
Dem hl. Vater in Rom Fr. 16. -
Den versolgtcn Geistlichen in der

Schweiz „ 16- —

An die »tue katho ische Kirche in
Olien 15 -

Für dir »tut katholische Kirche in

DnUikcn » 15.

Vorsüglirbes

Mittel gegen Medsucht^
und äußere Uerkältungen,

seit Kurzem erjunden, ist heule da« Einzige,
das bei richliger Anwendung leichte Glicdsnchl
augenblicklich, eine baNnäckige, lairge ange-
stanbene, bei Gebranch mindestens einer Doppel-
oosis inner 1 bis K Tagen beill.

Preis einer Dosis, Gebrauchsanweisung und
Verpackung Fr. t. dll, einer Doppeloosis Fr. 3.
— Dänsende ächter Zeugnisse von 'Geheilten
beim Eigenthümer

IS Balth. Amstalveu, Tarnen, Obwalden.

SMlmnk in Lnzern.
Das Garantiekapital dieser von

der höh. Regierung des Kantons Lnzern

genehmigten Aktiengesellschaft ist aus

Fr. 100,000 gestellt und dasselbe von
den Aktionärs laut Statnten in der

Depositenkasse der Stadt Lnzern hinterlegt
worden.

Die Sparbauk macht Geldanleihen

gegen Hinterlage von Gülten, Werth-
schrifteu und gegen persönliche Bürgschaf-

ten; sie befaßt sich mit Ankauf und Ver-

kauf von Liegenschaften, Schuldtiteln, For-
derungen.mitDiSconto, Wechsel und Conto-

Correut Geschäften :c. w.

Die Spar bank nimmt Gelder an

gegen Obligationen oder in Conto-
Corrent und verzinset dieselben je nach

der Größe der Summe und der Kündi-
gungSfrist zu à bis 5 V»-

Der Geschäftsführer:
26 Halter-Probstatt.

^Die G)1<?äengießerei
von

Gebrüder Kraßmayr in Jeldkirch, Zomàg, Oesterreich,

empsiehlt sich in Herstellung

neuer Geläute,
unter Garantie für vollständig reiue Harmonie, schönen, reinen Ton und Guß.

Der ltmgutz alter Glocken in harmonische Stimmung zu schon vor-

handenen Glocken wird bestens besorgt. 36"

und (Anrp^àlung.
Dem Unterzeichneten ist es gelungen, durch mehrjährige Erfahrung

MDf" Kirchen Petroleum Lampen "HM
zu verfertigen, die durch Solidität, einfache Behandlung, Reinlichkeit und Sparsamkeit
sich höchst vortheilhaft auszeichnen und bereits in den katholischen Kirchen der Schweiz
heimisch geworden sind, indem wir scbo» über tausend Stücke solcher Lampen abgesetzt

haben. Ich erlaube mir, daS Fabrikat den Hochw. Pfarrämtern und den Tit. Kirchen-
Vorständen, die diese fraglichen Lampen noch nicht eingeführt haben, bestens zu empfehlen,
überzeugt, daß sie vollkommen befriedigt werden. Der Oelverbrauch ist so unbedeutend,
daß für 4 CtS. ein 24 Stunden lang andauerndes Licht unterhallen werden kann
Der Lampe werden 3 Dockten, die ein ganzes Jahr aushalten, beigegeben. Die
Lampe kann um den sehr mäßigen Preis von 8 Franken, unter Garantiezustcherung,
stetsfort beim Verfertiger bezogen werden; zahlbar: 3 Monate nach Empfang der Lampe.

NB. Bemerke noch denjenigen Hochw. Herren Geistlichen, welche schon vor
4 oder 5 Jahren solche Kirchen-Petroleum-Lampen von mir bezogen haben, daß, im
Falle der Brenner zu arg ausgebrannt ist, stetsfort auch wieder neue Brenner zu
haben sind, welche in jede Lampe Passen; auch halte immer Lampen-Dochten aus Lager

Zur zach, im Februar 1875.
21) Henvi Hauser, Mechaniker und Stiftsstgrist.

haben:
Bei B. Schwendimann, Buchdrucker in Solothurn, ist erschienen und zu

St. Arsen-Aalender
auf das Schaltjahr 1876.

Herausgegeben vom Verein zur Verbreitung guter Bücher.

Preis per Exemplar 25 Cents.. per Dutzend Fr. 2. 49

Liquidation von Kircheuornatc». Z

Der Unterzeichnete macht hicmit der Hochw. Geistlichkeit die ergebene

Anzeige, daß er die von seinem Schwiegervater, dem wohlbekannten Hin. N j
B. Jeker-Stehli sel., hinterlassene Kirchenornathandlung übernommen A
hat und liguidirt. ^

Das reichhaltige Lager besteht vorzüglich auS verarbeiteten Meßge- K
wandern, Stolen, Chormänteln, Fahnen, Belum, Chorhrmdern, Alben,
Röcken und Krägen für Ministranten, Mchgiirtel lc., unverarbeiteten
Stoffe», Broderie», Spitzen-Garnituren jeder Art. Schöne Auswahl von D
Kerzenstöcken, Lampen, Rauchsäßern, Mcßkännchen und viele andere Artikel. >

Prompte Bedienung. Ausstellung der Gegenstände in meiner Woh- L
nung Herabgesetzte Preise. Bedeutender Rabatt bei größern Ankäufen. ^

43

Es empfiehlt sich bestens

B. Lenzinger-J-iker, Marktgasse, 44, Bern.-à

-Ornamenten- mu! Dnrninenten-Hnnölung ^
von

MA. Löchle-Sequin
in Solothurn,

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in feinsten und gewöhnlichen Steffen,
für alle kirchlichen Bedürfnisse, deutsches und französisches Fabrikat,
in stylgerechtcr Ausführung nach kirchlicher Vorschutt in gothischen
und gewöhnlichen Formen. In Spitzen große Auswahl. In Lein-
zeug alles Nöthige. Stearin-, wir feinste Wachskerzen in billigem
Preis. JuOrnamentcn, was für die Kirche nöthig ist. Zeichnungen
ohne Zahl, Blumen für Altar und Trauer Anlässe in Auswahl.

Reparaturen w-rden prompt und billigst besorgt, in Paraincuten
und Ornamente». So können auch Fourniture» jeder Art bezogen
werden.

Solide Waaren und Arbeiten zusichernd

Obiger. ^
Im Verlage von Franz Kirchhcim in Mainz sind soeben erschienen und durch

alle Buchhandlungen des In- und Auslande« zu beziehen:

Guerlttlger, Dom Prosper, Die heilige Adventzeit. Autoristrte Übersetzung.
Mit einem Vorworte von vr. I. A. Keinrich. 8°. geb. Fr. 5. 7l).

Wrschel, Dr. I., Das kirchliche Verbot für die Katholiken bezüglich des
Mitgebrauchs der den s o g c n a n n t e n A l t k a t h o l i k e n
Benützung eingeräumten Kirchen. 8". geh. 25 Ct.

zur

Leben der hl. Maria Kranz iska von den fünf Munden Jesu Christi
(S t i g m a t i s i r t Ein Auszug auS der Richard'schen Lebensbeschreibung
der Heiligen von einem Curatpriester. Mit dem Bildniß der Heiligen. 8".
geh. 75 Ct.

Paliß, G. 8. is., Die Wallfahrten in ihrer providentielle» Bedeutung
für unsere Zeit. 8°. geh. Fr. 1. 50.

Segure, Monsignore von, Christus und die Welt. Mein Glaube.
Autoristrte Uebersetzung. 8". geh. 65 Ct.

Stoff, L. M. E., Wissen und Glauben in ihren Beziehungen zu
Wahrheit und Leben. 8°. geh. Fr. 1. 50.

Ueber die christlichen Muttervercine, besonders für Priester und Seelsorger
Von einem Priester der Diözese Mainz. 8°. geh. 45 Ct. 52

Druck und Expedition «on B. Sckwendimann in Solothurn


	

